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Neufassung der Satzung des Westfalisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes

zum 1. Januar 2010

I. Die Verbandsversammlung des Westfalisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes hat in
ihrer Sitzung am 25. Mai 2009 gemaR § 33 Satz 1 des Sparkassengesetzes (SpkG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 18. November 2008 (GV. NRW. S. 696 /SGV. NRW. 764) in Ver-
bindung mit § 6 Absatz 3 Buchstabe a der Verbandssatzung vom 19. Juli 2005 (MBI. NRW. S.
784/ SMBI. NRW. 764) die Neufassung der Verbandssatzung in dem nachstehend abgedruckten
Wortlaut beschlossen.

Il. Die Neufassung der Satzung ist gemaR § 33 Satz 3 in Verbindung mit § 39 Absatz 1 Satz 1und
Absatz 2 SpkG vom Finanzministerium am 16. Juni 2009 genehmigt worden.

lll. Die Neufassung der Satzung ist im Ministerialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen bekannt
gemacht worden und tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 19. Juli
2005 auBer Kraft. Der Runderlass des Finanzministeriums vom 29. Juni 2005 (MBI. NRW. S. 784)
wird zum 1. Januar 2010 aufgehoben.
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Satzung des Westfalisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes
vom 1. Januar 2010
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Allgemeine Bestimmungen

§1
Mitglieder, Name, Sitz, Rechtsnatur

(1) Die offentlich-rechtlichen Sparkassen und ihre kommunalen Trager im Landesteil Westfalen-
Lippe bilden den Westfalisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverband mit dem Sitz in Minster.
Der Verband fihrt im Geschaftsverkehr die Kurzbezeichnung ,,Sparkassenverband Westfalen-

Lippe”.

(2) Der Verband ist eine Korperschaft des 6ffentlichen Rechts. Er ist befugt, ein Siegel zu fihren.

(3) Der Verband ist Mitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands e.V.

§2
Aufgaben des Verbands
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(1) Der Verband unterstitzt die Mitgliedssparkassen bei der Erfiillung ihres 6ffentlichen Auftrags
und dient der Férderung des Sparkassenwesens und der Wettbewerbsfahigkeit der Mitglieds-
sparkassen. Ihm obliegen insbesondere

a) die Beobachtung der Entwicklungen im Finanzdienstleistungsbereich und die Entwicklung ge-
eigneter Geschaftsstrategien in Zusammenarbeit mit den Mitgliedssparkassen, den Verbundpart-
nern und anderen Einrichtungen der Sparkassenorganisation;

b) die Vertretung gemeinsamer Interessen der Mitgliedssparkassen und die Wahrnehmung allge-
meiner wirtschaftlicher Belange im Sparkassenwesen des Verbandsgebiets;

c) die Beratung der Mitgliedssparkassen in allen Sparkassenangelegenheiten, insbesondere in
geschéftspolitischen, betriebswirtschaftlichen und juristischen Fragen sowie hinsichtlich der Be-
reitstellung einer leistungsfahigen EDV-Infrastruktur;

d) die Durchfiihrung von MaBnahmen der Werbung, Offentlichkeitsarbeit und Marktforschung;

e) die Unterhaltung eines Stitzungsfonds fur die Mitgliedssparkassen und eines Reservefonds;

f) die Durchfiihrung besonderer MaBBnahmen, die die Verbandsversammlung beschlieft.

(2) Der Verband fuhrt Priifungen bei den Mitgliedssparkassen durch.

(3) Dem Verband obliegt die berufliche Bildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mit-
gliedssparkassen.

(4) Dem Verband obliegt die Beratung der Sparkassenaufsichtsbehdrden, insbesondere durch
Erstattung von Gutachten.
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(5) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben kann der Verband sich an Rechtspersonen des 6ffentli-
chen und privaten Rechts und anderen Einrichtungen beteiligen, Rechtspersonen des privaten
Rechts und andere Einrichtungen schaffen und die Durchfiihrung seiner Aufgaben sonstigen
Dritten Gbertragen.

(6) Der Verband kann besondere Leistungen fiir Mitglieder der Sparkassenorganisation tUiberneh-
men.

§ 2a
Verbundzusammenarbeit mit der Sparkassenzentralbank (Verbundstatut)

(1) Die Mitgliedssparkassen und der Verband arbeiten im Verbund mit der Sparkassenzentral-
bank zusammen. Der Verband unterstutzt und fordert die Zusammenarbeit. Die Verbundzusam-
menarbeit erfolgt auf der Grundlage langfristiger vertraglicher Vereinbarungen zur Marktbear-
beitung. AuBerdem wird eine gemeinsame Risikostrategie verfolgt. Das gemeinsame Risikoma-
nagement erfolgt unter ausdricklicher Anerkennung und Wahrung der Geschéaftsleiterverant-
wortung und der weiteren Anforderungen gemaB dem Kreditwesengesetz. Die wirtschaftlichen
Ergebnisse ihrer Tatigkeit dokumentieren die Mitgliedssparkassen und die Sparkassenzentral-
bank in einer gemeinsamen Verbundrechnungslegung.

(2) Die Mitgliedssparkassen, die Sparkassenzentralbank und der Verband kénnen bei der Ver-
bundzusammenarbeit durch die S-Verbund-Clearing NRW GmbH nach MaBgabe ihrer Satzung
unterstitzt werden.

§3
Stammkapital, Einzelanteile

(1) Der Verband wird von den Mitgliedssparkassen mit einem Stammkapital ausgestattet.

(2) Die Mitgliedssparkassen sind am Stammkapital mit Einzelanteilen beteiligt, die auf 1.000,00
Euro oder ein Vielfaches davon lauten. Die Einzelanteile werden nach den Bilanzsummen der
Mitgliedssparkassen zu einem vom Verbandsverwaltungsrat festzulegenden Stichtag unter Ab-
rundung festgesetzt.
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(3) Wird das Stammkapital erhoht oder herabgesetzt, werden die Einzelanteile neu festgesetzt.
Absatz 2 gilt entsprechend. Die Betrage, um die sich die Einzelanteile der Mitgliedssparkassen

erhdhen oder vermindern, sind durch Zahlung zu einem vom Verbandsverwaltungsrat festzule-
genden Stichtag auszugleichen, soweit nichts anderes bestimmt wird.

(4) Die Einzelanteile konnen entsprechend den Veranderungen der Bilanzsummen der Mitglieds-
sparkassen mit Wirkung zum Beginn des nachsten Kalenderjahres, erstmals zum 1. 1.1997, so-
dann nach jeweils 5 Jahren, neu festgesetzt werden. Ergibt sich aus MaBnahmen nach §§ 27, 29
und 30 SpkG eine Veranderung der Bilanzsummen bei den Mitgliedssparkassen, so kbnnen die
Einzelanteile der beteiligten Mitgliedssparkassen jederzeit berichtigt werden. Absatz 2 Satz 1 gilt
entsprechend.

Organe des Verbands

§4
Organe

(1) Organe des Verbands sind:

die Verbandsversammiung,
der Verbandsverwaltungsrat,

der Verbandsvorstand.

(2) Die Funktionsbezeichnungen dieser Satzung werden allein zur besseren Lesbarkeit der Re-
gelungen entweder in weiblicher oder mannlicher Form gefihrt. In jedem Fall sind stets beide
Geschlechtsformen gemeint.

§5

Zusammensetzung der Verbandsversammiung
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(1) Mitglieder der Verbandsversammlung sind die von den Mitgliedssparkassen und ihren Tra-
gern entsandten Vertreter.

(2) Jede Mitgliedssparkasse und ihr Trager entsenden in die Verbandsversammlung:

a) zwei Mitglieder des Verwaltungsrats — darunter mindestens einen Hauptverwaltungsbeamten
—, die von der Vertretung des Tragers fir die Dauer der jeweiligen Wahlzeit des Mitglieds ge-
wahlt werden; ist bei einer Mitgliedssparkasse kein Hauptverwaltungsbeamter Mitglied des Ver-
waltungsrats, kann auch der Hauptverwaltungsbeamte gemaB § 11 Absatz 3 SpkG (Beanstan-
dungsbeamter) gewahlt werden.

b) das vorsitzende Mitglied des Vorstands.

(3) Fur die Mitglieder der Verbandsversammlung nach Absatz 2 Buchstabe a werden fir den Fall
ihrer Verhinderung Vertreter gewahlit. Das vorsitzende Mitglied des Vorstands wird im Falle der
Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied vertreten.

(4) Die Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung erlischt, wenn ein Mitglied das in Absatz 2

fur die Mitgliedschaft vorausgesetzte Amt verliert. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds
der Vertretung nach Absatz 2 Buchstabe a wird von der Vertretung ein nachfolgendes Mitglied

flir den Rest der Wahlzeit des ausscheidenden Mitglieds gewahlt.

(5) Das vorsitzende Mitglied der Verbandsversammlung und ein 1. und 2. stellvertretendes vor-
sitzendes Mitglied werden aus dem Kreis der Mitglieder nach Absatz 2 gewahlt. Die Wahlzeit
entspricht bei Mitgliedern nach Absatz 2 Buchstabe a der Dauer ihrer jeweiligen Wahlzeit und bei
Mitgliedern nach Absatz 2 Buchstabe b der Dauer der Wahlzeit der Vertretungen der Trager der
Mitgliedssparkassen. Zwei der in Satz 1 Genannten missen der Personengruppe hach Absatz 2
Buchstabe a, einer muss der Personengruppe hach Absatz 2 Buchstabe b angehdren. Wenn das
vorsitzende Mitglied der Verbandsversammlung aus der Personengruppe nach Absatz 2 Buch-
stabe a gewahlt worden ist, muss das 1. stellvertretende vorsitzende Mitglied aus der Personen-
gruppe nach Absatz 2 Buchstabe b gewahlt werden. Dies gilt umgekehrt, falls das vorsitzende
Mitglied aus der Personengruppe nach Absatz 2 Buchstabe b gewahlt wird.

§6
Aufgaben der Verbandsversammliung
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(1) Die Verbandsversammlung legt die allgemeinen Grundsatze fest, nach denen die Aufgaben
des Verbands zu erfillen sind.

(2) Die Verbandsversammlung wabhlt:

a) das vorsitzende Mitglied und die beiden stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder,

b) die Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats und deren stellvertretende Mitglieder nach § 8
Absatz 3,

c) die ordentlichen Mitglieder des Verbandsvorstands,

d) ein ordentliches Mitglied des Verbandsvorstands zum Vorsitzenden.

(3) Die Verbandsversammlung beschlieBt Gber:

a) die Anderung der Satzung des Verbands,

b) die Anderung der Satzung des Stiitzungsfonds und des Reservefonds,

c) die Festsetzung, Erh6hung und Herabsetzung des Stammkapitals sowie den Ausschluss der
Leistung von Ausgleichszahlungen nach § 3 Absatz 3 und die Beibehaltung des Stammkapitals
nach § 27 Absatz Tund 2,

d) die Eingehung, Aufgabe und Veranderung von Beteiligungen sowie die Schaffung von Einrich-
tungen nach § 2 Absatz 5, wenn es sich um Vorgange von wesentlicher Bedeutung handelt, so-
wie die Zustimmung zu beabsichtigten Anderungen der Satzungen von Unternehmen, an denen
der Verband beteiligt ist, wenn der Verband aufgrund oder infolge der Satzungsanderung we-
sentliche finanzielle Verpflichtungen oder wesentliche Haftungsrisiken Gbernehmen soll,
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e) die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Verbandsverwaltungsrats
und des Verbandsvorstands,

f) den Widerruf der Bestellung (Abberufung) des vorsitzenden Mitglieds und der beiden stellver-
tretenden vorsitzenden Mitglieder der Verbandsversammlung sowie von gem. § 8 Absatz 3 ge-
wahlten Mitgliedern des Verbandsverwaltungsrats aus wichtigem Grund,

g) den Widerruf der Bestellung (Abberufung) der ordentlichen Mitglieder und des Vorsitzenden
des Verbandsvorstands aus wichtigem Grund sowie die Zustimmung zur einvernehmlichen Be-
endigung ihrer Anstellungsvertrage,

h) die Auflésung des Verbands,

i) die Wahl des vorsitzenden Mitglieds und der Ubrigen Mitglieder des Verwaltungsrats einer
Sparkasse in Tragerschaft des Verbands sowie ihrer Stellvertreter,

j) sonstige Angelegenheiten, wenn sie vom Verbandsverwaltungsrat zur Beschlussfassung vor-
gelegt werden.

§7

Sitzungen der Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung wird auf Beschluss des Verbandsverwaltungsrats von dem vorsit-
zenden Mitglied mindestens einmal im Jahr einberufen. Sie ist unverzuglich einzuberufen, wenn
dies ein Viertel der satzungsmaBigen Zahl der Mitglieder der Verbandsversammlung unter Anga-
be des Gegenstands der Beratung verlangt.

(2) Die Einladung mit Tagesordnung muss mindestens 1 Monat vor der Sitzung an die Mitglieds-
sparkassen zu Handen der Mitglieder der Verbandsversammlung abgesandt werden. Die Frist
kann auf Beschluss des Verbandsverwaltungsrats bis auf hochstens 1 Woche abgekirzt werden.
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(3) Jedes Mitglied der Verbandsversammlung kann zu einem Tagesordnungspunkt Vorschlage
machen. In den Fallen des § 6 Absatz 2 sind sie 2 Wochen vor der Sitzung beim Verband einzu-
reichen. In dringenden Fallen kdnnen Ergdnzungen zur Tagesordnung mit einfacher Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden.

(4) Die Sitzungen der Verbandsversammlung sind nicht 6ffentlich. Die ordentlichen Mitglieder
des Verbandsvorstands nehmen an der Verbandsversammlung mit beratender Stimme teil. Das
vorsitzende Mitglied der Verbandsversammlung kann Dritten die Teilnahme gestatten. Die Sit-
zungen kdnnen mit einer 6ffentlichen Kundgebung verbunden werden.

(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung handeln nach ihrer freien, nur durch die Ricksicht
auf das 6ffentliche Wohl und die Aufgaben des Verbands bestimmten Uberzeugung. Sie sind an
Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(6) Der Vorsitzende des Verbandsvorstands hat jederzeit das Recht, das Wort zu ergreifen und
zu Punkten der Tagesordnung Antrage zu stellen.

(7) Die Verbandsversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte der satzungsma-
Bigen Zahl der Mitglieder der Verbandsversammlung anwesend ist. Ist die Verbandsversamm-
lung nicht beschlussfahig, kann binnen 2 Wochen eine neue Sitzung zur Erledigung der gleichen
Tagesordnung mit einer Einladungsfrist von weiteren 2 Wochen einberufen werden. Diese Sit-
zung ist ohne Rucksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfahig. Hierauf ist in der Einla-
dung zu der zweiten Sitzung ausdricklich hinzuweisen.

(8) Die Abstimmung in der Verbandsversammlung erfolgt grundsatzlich nach dem gleichen
Stimmrecht. Wird die Abstimmung nach Anteilen am Stammkapital des Verbands beantragt, so
gelten die Satze 3 und 4. Jedes Mitglied der Verbandsversammlung nach § 5 Absatz 2 hat eine
Grundstimme. Betragt der Anteil der Mitgliedssparkasse am Stammkapital des Verbands mehr
als 1,5 v. H., so hat jedes von ihr und ihrem Trager entsandte Mitglied fir jede weiteren angefan-
genen 1,5 v. H. je eine Zusatzstimme.

(9) Beschllisse werden mit einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst, die
Beschllsse zu § 6 Absatz 3 Buchstabe a, b, f, g und h bedlirfen einer Stimmenmehrheit von zwei
Dritteln der anwesenden Mitglieder. Grundsatzlich wird offen durch Handzeichen abgestimmt.
Wird von einem Mitglied der Verbandsversammlung geheime Abstimmung beantragt, so ist Uber
diesen Antrag offen abzustimmen. Der Antrag ist angenommen, wenn mehr als ein Viertel der
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anwesenden Mitglieder zustimmt. Im Ubrigen gilt § 50 Absatz 2 Satz 2 bis 6 der Gemeindeord-
nung.

(10) Uber das Ergebnis jeder Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die das vorsitzende
Mitglied und der Vorsitzende des Verbandsvorstands unterzeichnen.

§8
Zusammensetzung des Verbandsverwaltungsrats

(1) Der Verbandsverwaltungsrat setzt sich zusammen aus 19 stimmberechtigten Mitgliedern der
Verbandsversammlung, von denen 16 Mitglieder durch die Verbandsversammlung nach MaBga-
be von Absatz 3 gewahlt werden. Dem Verbandsverwaltungsrat gehoren kraft Amtes an das vor-
sitzende Mitglied und die beiden stellvertretenden vorsitzenden Mitglieder der Verbandsver-
sammlung.

(2) Das vorsitzende Mitglied der Verbandsversammlung ist zugleich vorsitzendes Mitglied des
Verbandsverwaltungsrats; das 1. und 2. stellvertretende vorsitzende Mitglied der Verbandsver-
sammlung sind zugleich 1. bzw. 2. stellvertretendes vorsitzendes Mitglied des Verbandsverwal-
tungsrats. Bei Verhinderung wird das vorsitzende Mitglied der Verbandsversammlung vom 1.
stellvertretenden vorsitzenden Mitglied, ist auch dieses verhindert, vom 2. stellvertretenden vor-
sitzenden Mitglied vertreten.

(3) 16 Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats werden von der Verbandsversammlung fir die
Dauer ihrer jeweiligen Wahlzeit in der Verbandsversammlung nach folgender MaBgabe gewahlt:
zehn Mitglieder aus den Personengruppen nach § 5 Absatz 2 Buchstabe a und sechs Mitglieder
aus der Personengruppe nach § 5 Absatz 2 Buchstabe b. Fir jedes Mitglied ist in gleicher Weise
ein stellvertretendes Mitglied zu wahlen, dass das ordentliche Mitglied im Falle der Verhinderung
vertritt.

(4) Die Mitgliedschaft im Verbandsverwaltungsrat erlischt, wenn die Voraussetzungen fir die
Mitgliedschaft in der Verbandsversammlung entfallen.

§9
Aufgaben des Verbandsverwaltungsrats

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/27



(1) Der Verbandsverwaltungsrat legt die Tagesordnung fir die Sitzung der Verbandsversamm-
lung fest, bereitet die Beschliisse der Verbandsversammlung, insbesondere durch Vorlage von
Vorschlagen vor, unterrichtet sie Uber alle wichtigen Angelegenheiten des Verbands und erteilt
ihr auf Verlangen Auskunft Gber seine Beschliisse.

(2) Der Verbandsverwaltungsrat ist zustandig fir:

a) die Richtlinien der Verbandsarbeit, soweit nicht die Verbandsversammlung zustandig ist,

b) die Uberwachung der Tatigkeit des Verbandsvorstands,

c) die Uberwachung der Budgets der Einrichtungen des Verbands einschlieBlich etwaiger Son-
der- und Nachtragsbudgets sowie den Erlass und die Anderung von Grundsatzen fiir die Aufstel-
lung, Ausflihrung und inhaltliche Ausgestaltung der Budgets; in Budgetangelegenheiten der Pri-
fungsstelle haben Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats, die dem Vorstand einer Sparkasse
angehoéren, kein Stimmrecht,

d) die Wahl der Mitglieder, die vom Verband in die Organe der Sparkassenzentralbank, der Pro-
vinzial NordWest Holding AG und solcher Rechtspersonen des offentlichen Rechts, an deren
Tragerschaft der Verband beteiligt ist, entsandt werden,

e) die Regelungen der Anstellungsbedingungen der ordentlichen Mitglieder des Verbandsvor-
stands sowie die Kiindigung von deren Anstellungsvertragen aus wichtigem Grund oder deren
einvernehmliche Beendigung nach Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung geman §
6 Absatz 3 Buchstabe g,

f) die Wahl des Leiters der Priifungsstelle, des Leiters der Westfalisch-Lippischen Sparkassen-
akademie und ihrer Stellvertreter sowie die Regelung der jeweiligen Anstellungsbedingungen;
bei der Wahl und der Regelung der Anstellungsbedingungen des Leiters der Prufungsstelle und
seiner Stellvertreter haben Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats, die dem Vorstand einer
Sparkasse angehdren, kein Stimmrecht,
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g) die Grundzlige der Preispolitik der Einrichtungen des Verbands,

h) die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern des Verbandsvorstands.

(3) Der Verbandsverwaltungsrat beschlieBt nach Beratung im Hauptausschuss uber:

a) die Festsetzung der Einzelanteile der Mitgliedssparkassen am Stammkapital des Verbands
und des Stichtags fur deren Berechnung und fur Ausgleichszahlungen nach §§ 3 und 27,

b) die Verzinsung des Stammkapitals,

c) die Festsetzung der ordentlichen und auBerordentlichen Umlagen sowie lber Sonderregelun-
gen nach § 27 Absatz 1 Satz 5 und Absatz 2 Satz 4,

d) den Ruckgriff auf das Vermdgen des Verbands und die Aufnahme von Darlehen zur Deckung
eines auBerordentlichen Bedarfs,

e) die Bestimmung des Abschlussprifers fir den Jahresabschluss und die Buchflihrung,

f) die Stellungnahme zum Jahresabschluss und Priifungsbericht.

(4) Der Verbandsverwaltungsrat entscheidet ferner tber:

a) den Erwerb, die Belastung und die VerauBerung von Grundstiicken und grundstiicksgleichen
Rechten, die den Zwecken des Verbands dienen,

b) die Durchfiihrung der Liquidation im Falle der Aufldsung des Verbands und die Verwendung
des verbleibenden Vermdgens nach § 29,
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c) die Eingehung, Aufgabe und Veranderung von Beteiligungen sowie die Schaffung von Einrich-
tungen nach § 2 Absatz 5; wenn es sich um Vorgange von wesentlicher Bedeutung handelt, legt
der Verbandsverwaltungsrat die Angelegenheit der Verbandsversammlung zur Beschlussfas-
sung vor,

d) den Erlass einer Satzung zur Regelung der Rechtsverhaltnisse der Westfalisch-Lippischen
Sparkassenakademie (§ 20) sowie die Anderung dieser Satzung,

e) sonstige Angelegenheiten, die ihm vom Verbandsvorstand zur Beschlussfassung vorgelegt
werden.

§10
Sitzungen des Verbandsverwaltungsrats

(1) Das vorsitzende Mitglied beruft den Verbandsverwaltungsrat im Benehmen mit dem Vorsit-
zenden des Verbandsvorstands nach Bedarf sowie dann ein, wenn mindestens 3 Mitglieder des
Verbandsverwaltungsrats dies unter Angabe des Beratungsgegenstands verlangen.

(2) Die Einladung muss die Tagesordnung enthalten und soll 2 Wochen vor der Sitzung abge-
sandt werden. Der Verbandsverwaltungsrat kann — auch nachtraglich — auf die Einhaltung der
Frist verzichten.

(3) Die Sitzungen sind nicht 6ffentlich. An ihnen nehmen die ordentlichen und die stellvertreten-
den Mitglieder des Verbandsvorstands und der Leiter der Prifungsstelle mit beratender Stimme
teil. Der Vorsitzende des Verbandsverwaltungsrats kann darliber hinaus fir einzelne Punkte der
Tagesordnung Mitarbeiter des Verbands hinzuziehen und Dritte einladen.

(4) Die Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats handeln nach ihrer freien, nur durch die Riick-
sicht auf das &ffentliche Wohl und die Aufgaben des Verbands bestimmten Uberzeugung. Sie
sind an Weisungen nicht gebunden und zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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(5) Der Verbandsverwaltungsrat ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte seiner stimmbe-
rechtigten Mitglieder anwesend ist und zu den Anwesenden entweder das vorsitzende Mitglied
des Verbandsverwaltungsrats oder einer seiner Stellvertreter gehort. § 7 Absatz 7 Satze 2 bis 4
gelten entsprechend mit der MaBgabe, dass die dort in Satz 2 genannten Fristen je eine Woche
betragen.

(6) Beschllisse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Beschliisse
Uber die Aufnahme von Darlehen nach § 9 Absatz 3 Buchstabe d sowie Beschllisse nach § 9 Ab-
satz 4 Buchstabe a und b bedirfen einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder.

(7) Der Verbandsverwaltungsrat kann in Angelegenheiten von duBerster Dringlichkeit durch
schriftliche Umfrage abstimmen, wenn kein stimmberechtigtes Mitglied diesem Verfahren wider-
spricht.

(8) Uber das Ergebnis jeder Sitzung ist eine Niederschrift aufzunehmen, die das vorsitzende Mit-
glied und der Vorsitzende des Verbandsvorstands unterzeichnen.

§N
Ausschiisse des Verbandsverwaltungsrats

(1) Der Verbandsverwaltungsrat kann bestimmte Aufgaben, fiir die er zustandig ist, auf Aus-
schuiisse zur Vorbereitung oder Entscheidung widerruflich libertragen. Hat der Ausschuss selbst-
standige Entscheidungsbefugnisse, so dirfen ihm nur stimmberechtigte Mitglieder des Ver-
bandsverwaltungsrats angehdren; dies gilt nicht flir den Akademieausschuss (§ 20 Absatz 4). Zu
Mitgliedern beratender Ausschiisse kdnnen auch Dritte berufen werden.

(2) Der Hauptausschuss ist ein standiger Ausschuss des Verbandsverwaltungsrats. Er ist insbe-
sondere zustandig fur die Beratung der Budgetangelegenheiten fiir das kommende Rechnungs-
jahr, die Entgegennahme der Berichte Uber die Einhaltung des Budgets im laufenden Rechnungs-
jahr und die Beratung etwaiger Nachtragsbudgets. Die Zusammensetzung des Hauptausschus-
ses und dessen weitere Aufgaben regelt die vom Verbandsverwaltungsrat erlassene Geschafts-
ordnung.
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(3) Die Ausschiisse wahlen, wenn der Verbandsverwaltungsrat nichts anderes bestimmt, ein vor-
sitzendes Mitglied aus ihrer Mitte. An den Sitzungen kann das vorsitzende Mitglied des Ver-
bandsverwaltungsrats mit beratender Stimme auch dann teilnehmen, wenn es nicht Mitglied des
Ausschusses ist. Die ordentlichen und die stellvertretenden Mitglieder des Verbandsvorstands
und der Leiter der Prifungsstelle kdnnen an allen Ausschusssitzungen mit beratender Stimme
teilnehmen.

§12
Ehrenamtliche Tatigkeit, Tatigkeitsdauer

(1) Die vorsitzenden Mitglieder und die weiteren Mitglieder der Verbandsversammlung, des Ver-
bandsverwaltungsrats und seiner Ausschiisse versehen ihre Amter ehrenamtlich.

(2) Den Mitgliedern des Verbandsverwaltungsrats und seiner Ausschiisse konnen ein Sitzungs-
geld und eine Aufwandsentschadigung gezahlt werden.

(3) Nach Ablauf ihrer Wahlzeit liben die Mitglieder der Verbandsversammlung, des Verbandsver-
waltungsrats und seiner Ausschiisse ihre Amter bis zum Zusammentritt der neu gewéahlten Orga-
ne und Ausschlisse weiter aus.

§13
Verbandsvorstand

(1) Der Verbandsvorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Der Vorsitzende des Verbandsvorstands
tragt die Bezeichnung ,Prasident”, das Mitglied die Bezeichnung ,Vizeprasident”.

(2) Die ordentlichen Mitglieder des Verbandsvorstands werden fir finf Jahre gewahlt. Sie sind
im Hauptamt anzustellen. Die Bestellung zum ordentlichen Mitglied kann aus wichtigem Grund
widerrufen werden (Abberufung aus wichtigem Grund). Im Falle eines Streits liber die Wirksam-
keit des Widerrufs der Bestellung bleibt der Widerruf solange wirksam, bis seine Unwirksamkeit
rechtskraftig festgestellt ist.

(3) Es konnen stellvertretende Mitglieder des Verbandsvorstands bestellt werden.
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§14
Aufgaben des Verbandsvorstands

(1) Der Verbandsvorstand leitet den Verband nach MaBgabe des geltenden Rechts. Der Vorsit-
zende des Verbandsvorstands regelt die Geschaftsverteilung.

(2) Der Verbandsvorstand entscheidet in allen nicht der Verbandsversammlung und dem Ver-
bandsverwaltungsrat vorbehaltenen Angelegenheiten. In den Angelegenheiten, die nach § 6 in
den Aufgabenbereich der Verbandsversammlung oder die nach § 9 in den Aufgabenbereich des
Verbandsverwaltungsrats fallen, ist der Verbandsvorstand an deren Beschlisse gebunden.

(3) Der Verbandsvorstand unterrichtet den Verbandsverwaltungsrat und, soweit nicht der Ver-
bandsverwaltungsrat nach § 9 Absatz 1 tatig wird, die Verbandsversammlung Uber alle wichtigen
Angelegenheiten des Verbands.

(4) Der Verbandsvorstand kann die Ausiibung seiner Befugnisse fiir bestimmte Geschaftsberei-
che Ubertragen.

§ 14a
Sitzungen des Verbandsvorstands

Der Verbandsvorstand tritt regelmaBig zu Sitzungen zusammen. Beschllsse des Verbandsvor-
stands bedirfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die stellvertretenden Mitglieder des
Verbandsvorstands nehmen an den Sitzungen des Verbandsvorstands mit beratender Stimme
teil; im Vertretungsfall sind sie stimmberechtigt.

§15
Vertretung

(1) Der Verband wird durch zwei Mitglieder des Verbandsvorstands vertreten. Stellvertretende
Mitglieder des Verbandsvorstands stehen ordentlichen Mitgliedern insoweit gleich.
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(2) Bei Rechtsgeschaften mit einem ordentlichen Mitglied des Verbandsvorstands wird der Ver-
band durch das vorsitzende Mitglied und ein weiteres Mitglied des Verbandsverwaltungsrats
vertreten.

Ausschiisse der Mitgliedssparkassen

§16
Bezirks-Arbeitsgemeinschaften, Obleute-Ausschuss

(1) Die Vorstande der Mitgliedssparkassen bilden die folgenden sieben Bezirks-Arbeitsgemein-
schaften:

1. AG Hellweg-Paderbornerland
2. AG Mark

3. AG Minden-Ravensberg-Lippe
4. AG Munsterland

5. AG Ruhrgebiet

6. AG Sauerland

7. AG Siegen-Wittgenstein-Olpe.

Etwaige Anderungen der Gebietsabgrenzungen der Bezirks-Arbeitsgemeinschaften regeln diese
einvernehmlich untereinander. Jede Bezirks-Arbeitsgemeinschaft wahlt ein vorsitzendes Mit-
glied (Obmann) und ein stellvertretendes vorsitzendes Mitglied. Aufgabe der Bezirks-Arbeitsge-
meinschaften ist die Beratung fachlicher Angelegenheiten und die Zusammenarbeit auf Bezirks-
ebene.

(2) Die Obmanner und ihre Stellvertreter bilden den Obleute-Ausschuss, der aus dem Kreis sei-
ner Mitglieder ein vorsitzendes Mitglied (Landesobmann) und ein stellvertretendes vorsitzendes
Mitglied wahlt. Dem Obleute-Ausschuss obliegen der Erfahrungsaustausch und die Beratung des
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Verbands in wichtigen Sparkassenangelegenheiten. Der Obleute-Ausschuss kann sich selbst ei-
ne Geschaftsordnung geben.

(3) Den Mitgliedern des Obleute-Ausschusses und anderer den Verband beratender Ausschiisse
kénnen ein Sitzungsgeld und eine Aufwandsentschadigung gezahlt werden.

V.

Tragerausschuss

§17
Tragerausschuss

Es wird ein Ausschuss der Trager (Tragerausschuss) gebildet, dem die Vertreter der kommuna-
len Trager im Verbandsverwaltungsrat angehdéren. Aufgabe des Tragerausschusses ist es, in
wichtigen Sparkassenangelegenheiten den Erfahrungsaustausch zwischen den kommunalen
Tragern zu pflegen und den Verband unter besonderer Berlicksichtigung der kommunalen Be-
lange zu beraten. Der Tragerausschuss kann sich selbst eine Geschaftsordnung geben.

V.

Einrichtungen des Verbands

§18
Geschaftsstelle

(1) Die Geschéaftsstelle wird nach MaBgabe des Geschaftsverteilungsplans von ordentlichen Mit-
gliedern des Verbandsvorstands geleitet. In dem Geschaftsverteilungsplan ist eine Vertretungs-
regelung vorzusehen.

(2) Die Geschaftsstelle bearbeitet alle Angelegenheiten des Verbands, soweit nicht die Priifungs-
stelle oder die Sparkassenakademie zustandig sind.
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§19
Priifungsstelle

(1) Die Priifungsstelle wird von dem Prifungsstellenleiter geleitet. Er hat einen oder mehrere
Stellvertreter. Der Prifungsstellenleiter und die Stellvertreter miissen 6ffentlich bestellte Wirt-
schaftsprifer sein.

(2) Die Prufungsstelle flihrt bei Sparkassen — ggf. auch bei externen Stellen des Rechnungswe-
sens — Prufungen durch, die vorgeschrieben oder von der Sparkasse veranlasst worden sind
oder auf eigener Zustandigkeit beruhen. Sie kann auch die Priifung anderer Einrichtungen der
Sparkassenorganisation auf deren Veranlassung Ubernehmen.

(3) Die Prufungsstelle ist bei der Austibung ihrer Tatigkeit unabhangig und an Weisungen nicht
gebunden.

(4) Die Prufungsstelle fuhrt ihre Prifungen nach MaBgabe der fur Wirtschaftsprifer und Wirt-
schaftsprifungsgesellschaften geltenden Berufsgrundsatze in eigener Verantwortung durch. Die
hierfiir vom Institut der Wirtschaftsprifer in Deutschland e. V. (IDW) entwickelten Standards sind
zu beachten.

§ 20
Sparkassenakademie

(1) Die Sparkassenakademie ist eine rechtlich unselbstandige Einrichtung des Verbands und
fuhrt den Namen ,Westfalisch-Lippische Sparkassenakademie”.

(2) Der Westfalisch-Lippischen Sparkassenakademie obliegt im Rahmen der anzuwendenden
Rechtsvorschriften die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mitglieds-
sparkassen. Die Westfalisch-Lippische Sparkassenakademie nimmt Aufgaben einer zustandigen
Stelle nach den Vorschriften des Berufsbildungsgesetzes und der hierzu ergangenen Durchfih-
rungsverordnung wahr.

(3) Die Westfalisch-Lippische Sparkassenakademie wird vom Leiter (Direktor), im Verhinde-
rungsfall vom Stellvertreter, geleitet.
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(4) Im Ubrigen regelt der Verbandsverwaltungsrat die Rechtsverhaltnisse der Westfalisch-Lippi-
schen Sparkassenakademie durch eine Satzung. Die Satzung kann vorsehen, dass ein Akade-
mieausschuss gebildet wird, dem neben stimmberechtigten Mitgliedern des Verbandsverwal-
tungsrats auch Mitglieder des Verbandsvorstands sowie weitere Personen mit Sitz und Stimme
angehdren, die nicht stimmberechtigte Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats sind.

VI.

Wirtschaftliche Verhaltnisse des Verbands

§21
Rechnungsjahr

Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.

§22
Budget, Umlageberechnung

(1) Spatestens sechs Wochen vor Beginn des Rechnungsjahres legt der Verbandsvorstand dem
Verbandsverwaltungsrat das Budget und eine Berechnung fiir die im kommenden Jahr zu erhe-
benden Umlagen vor. Dem Budget ist eine Stellenilibersicht beizufligen. Wahrend des laufenden
Rechnungsjahres unterrichtet der Verbandsvorstand mindestens zweimal den Hauptausschuss
des Verbandsverwaltungsrats anhand eines Soll/Ist Vergleichs lber die Einhaltung der Budget-
vorgaben. Liegt infolge von Mehraufwendungen oder von Minderertragen eine erhebliche Ab-
weichung vom Budget vor, ist dem Verbandsverwaltungsrat ein Nachtragsbudget vorzulegen.

(2) Bei den Ansatzen des Budgets und der Flihrung der Verbandsgeschafte sind die Grundsatze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu wahren.

(3) Ubernimmt der Verband fiir einzelne Mitglieder der Sparkassenorganisation besondere Leis-
tungen nach § 2 Absatz 6, die den Rahmen der fur alle Sparkassen gleichartig zu erflillenden
Verbandsaufgaben Uberschreiten, kann er ein angemessenes Entgelt verlangen.
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§ 23
Deckung der Verbandsaufwendungen

(1) Soweit die Ertrage des Verbands zur Deckung der Aufwendungen nicht ausreichen, wird von
den Mitgliedssparkassen nach dem Verhaltnis ihrer Bilanzsummen am 31. Dezember des dem
Rechnungsjahr vorangehenden Jahres eine Umlage erhoben.

(2) Der Verband kann fir einen auBerordentlichen Bedarf auf sein Vermdgen zurlickgreifen, eine
auBerordentliche Umlage erheben oder Darlehen aufnehmen.

§24
Verzinsung des Stammkapitals

Die Einzelanteile der Mitgliedssparkassen am Stammkapital werden in der vom Verbandsverwal-
tungsrat festzusetzenden Hohe aus den Ertragen verzinst, die der Verband aus den von ihm ge-
haltenen Beteiligungen und Einrichtungen erzielt.

§ 25
Rechnungslegung

(1) Der Verband fuhrt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmannischen doppelten Buchfiih-
rung.

(2) Nach Ablauf eines Rechnungsjahres stellt der Verbandsvorstand unverziglich einen Jahres-
abschluss nach kaufmannischen Grundsatzen (§§ 242 - 256 HGB) auf. Der Jahresabschluss be-
steht aus der Bilanz, der Erfolgsrechnung und den Erlauterungen.

(3) Der Jahresabschluss ist durch einen Wirtschaftsprifer oder eine Wirtschaftsprifungsgesell-
schaft (Abschlusspriifer) nach den allgemein fir die Jahresabschlussprifungen geltenden
Grundsatzen (§§ 317 - 324 HGB) zu prifen. Die Prifung hat sich auch auf die Buchfiihrung so-
wie die wirtschaftlichen Verhaltnisse des Verbands zu erstrecken.
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(4) Der Verbandsvorstand legt den Jahresabschluss und den Priifungsbericht dem Verbandsver-
waltungsrat vor, erstattet Bericht Uber die Einhaltung der Budgetvorgaben im abgelaufenen
Rechnungsjahr und erlautert etwaige Abweichungen. Der Verbandsverwaltungsrat prift diese
Vorlagen, erstattet tGber das Ergebnis seiner Priifung der Verbandsversammlung Bericht und legt
dieser den Jahresabschluss vor, die Uber die Feststellung des Jahresabschlusses beschlieft.

(5) Der Verbandsvorstand erstellt auBerdem einen Geschaftsbericht Gber die Tatigkeit und Ent-
wicklung des Verbands und der Sparkassen in Westfalen-Lippe und leitet diesen den Mitgliedern
des Verbands zu.

§ 26
Haftung

(1) Fur die Verbindlichkeiten des Verbands haftet den Glaubigern allein der Verband.

(2) Fir einen zeitgerechten Ausgleich eines Fehlbetrages (Differenz zwischen falligen Verbind-
lichkeiten und liquiden Mitteln des Verbandes) haften die Mitgliedssparkassen dem Verband im
Verhaltnis ihrer Einzelanteile, um dem Verband die Erflillung seiner Verbindlichkeiten mit deren
Falligkeit zu ermoglichen. Fir uneinbringliche Betrage haften die Gbrigen Mitgliedssparkassen in
gleicher Weise.

VIl.

Schlussbestimmungen

§ 27
Veranderungen des Verbandsgebiets und des Mitgliederbestands

(1) Bei Erweiterung des Verbandsgebiets werden die Sparkassen und Trager des neuen Gebiets
Mitglieder des Verbands. Das Stammkapital des Verbands erhoht sich um die neu festzusetzen-
den Einzelanteile. Stattdessen kann das bisherige Stammkapital unter Neufestsetzung der Ein-
zelanteile der Sparkassen beibehalten werden. § 3 Absatze 2 und 3 gelten entsprechend. Fir ein
bereits angebrochenes Rechnungsjahr bleiben die eintretenden Sparkassen umlagefrei, soweit
nichts anderes bestimmt wird.
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(2) Bei Abtrennung eines Teils des Verbandsgebiets scheiden die Sparkassen und die Trager
des abgetrennten Gebiets aus dem Verband aus. Das Stammkapital des Verbands ermaBigt sich
um deren Einzelanteile. Absatz 1 Satze 3 und 4 gelten entsprechend. Scheidet eine Sparkasse
vor Ablauf des Rechnungsjahres aus, bleibt sie voll umlagepflichtig, soweit nichts anderes be-
stimmt wird. Die ausgeschiedene Sparkasse haftet flr die im Zeitpunkt ihres Ausscheidens be-
grindeten Verbindlichkeiten fur einen Zeitraum von funf Jahren fort.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fiir sonstige Falle des Eintritts oder Ausscheidens
einer Sparkasse und ihres Tragers.

§ 28
Satzungsanderungen

Satzungsanderungen bedurfen der Genehmigung der Aufsichtsbehdrde. Sie werden im Ministe-
rialblatt fir das Land Nordrhein-Westfalen veroffentlicht.

§29
Auflésung des Verbands

Im Falle der Auflésung des Verbands findet eine Liquidation statt. § 26 findet Anwendung. Das
verbleibende Vermdgen wird in Hohe der Einzelanteile an die Mitgliedssparkassen ausgezahilt,
im Ubrigen zum Nutzen des Sparkassenwesens verwendet.

§ 29a
Ubergangsregelung

Diejenigen Personen, die am 31.12.2009 Mitglieder der Verbandsversammlung gemaRB den zu
diesem Zeitpunkt gliltigen Bestimmungen der Satzung sind, Uben ihr Amt bis zum Zusammentritt
der neuen Verbandsversammlung weiter aus. Diejenigen Personen, die am 31.12.2009 Mitglieder
oder stellvertretende Mitglieder des Verbandsvorstands gemaB den zu diesem Zeitpunkt gulti-
gen Bestimmungen der Satzung sind, (iben ab dem 1.1.2010 ihre Amter als Mitglieder bzw. stell-
vertretende Mitglieder des Verbandsverwaltungsrats bis zum Zusammentritt des neu gewahlten
Verbandsverwaltungsrats weiter aus.
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§ 30
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft.

Die vorstehende Neufassung der Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Miunster, den 24. Juni 2009

Das vorsitzende Mitglied
der Verbandsversammlung

Dr. Tillmann

Oberburgermeister

Der Verbandsvorsteher

Dr. Gerlach

Prasident

MBI. NRW. 2009 S. 431

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27727


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2009-s431

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Neufassung der Satzung des Westfälisch-Lippischen Sparkassen- und Giroverbandes 


